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§ 61 HDG 2014 Einleitung des
Verfahrens

 HDG 2014 - Heeresdisziplinargesetz 2014

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 31.12.2022

(1) Gelangt dem für den Verdächtigen zuständigen Disziplinarkommandanten der Verdacht einer P ichtverletzung zur

Kenntnis, so hat diese Behörde zunächst den Sachverhalt zu prüfen. Liegen die Voraussetzungen für das

Kommandantenverfahren vor, so hat der zuständige Disziplinarkommandant, der von diesem Sachverhalt zuerst

Kenntnis erlangt hat, das Verfahren durch eine erste Verfolgungshandlung gegen den Verdächtigen einzuleiten. Die

erfolgte Einleitung ist dem Beschuldigten, sofern das Verfahren nicht unmittelbar nach dieser Verfolgungshandlung

eingestellt wird, unter Angabe der näheren Umstände der zugrunde liegenden P ichtverletzung unverzüglich formlos

mitzuteilen.

(2) Hinsichtlich Wehrp ichtiger des Miliz- und Reservestandes tritt an die Stelle des Einheitskommandanten der für den

Verdächtigen zuständige Disziplinarvorgesetzte.
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